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Höherstufungsverfahren nach § 87a Abs. 2 SGB XI 

hier: Urteil des Bundessozialgerichtes vom 07.10.2010 – Az. B 3 P 4/09 R - 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der o. g. Entscheidung hat der 3. Senat des BSG seine bisherige Rechtsprechung bes-
tätigt, wonach ein Pflegeheimträger trotz bestandskräftiger Einstufung des Versicherten in 
eine Pflegestufe von der Pflegekasse die Zahlung des Pflegesatzes einer höheren Pflege-
klasse verlangen kann, wenn der Hilfebedarf bei der Grundpflege und der hauswirtschaft-
lichen Versorgung die Zuordnung des Versicherten zu einer höheren Pflegestufe rechtfer-
tigt.  

Der Senat weist allerdings darauf hin, dass dabei grundsätzlich die Regularien des § 87a 
Abs. 2 SGB XI einzuhalten sind, denn dies diene dem Schutz der Pflegebedürftigen und 
der notwendigen Klarheit im Verfahrensablauf. Die Zahlungsklage eines Heimträgers kön-
ne deshalb nur dann erfolgreich sein, wenn dieser den Heimbewohner zuvor nach § 87a 
Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XI unter Beachtung der dort aufgestellten Anforderungen förm-
lich aufgefordert hat, bei seiner Pflegekasse die Zuordnung zu einer höheren Pflegestufe 
zu beantragen.  

Ich habe die Entscheidung als Anlage beigefügt und darf hinsichtlich der weiteren Begrün-
dung darauf verweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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